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Etternstiftung

Wahlen der Klassenelternvertreterlnnen
auf einen Blick

Ablauf?
1. fV weist auf die Wahlen und das Wahlverfahren hin.

2. Kandidiert der EV erneut, bestellt er einen Wahlleiter (dieser darf nicht selbst
kandidieren, aber abstimmen, wenn er zu den stimmberechtigten Eltern der
Klasse gehört); sonst leitet er selbst die Wahl.

3. Nachfragen, ob jemand eine geheime Wahl wünscht
Ja => es wird mit Stimmzettel gewählt
Nein=> es wird mit Handzeichen gewählt
Empfehlung: Bei mehr Kandidaten als Amter geheim wählen!

4. Wahlleiter erstellt Kandidatenliste für das Amt des Klassenelternvertreters:
Vorschläge erbitten oder fragen, wer sich selbst vorschlagen möchte.
Kandidatenliste nicht schon schließen, wenn ein Kandidat an der Tafel steht

5. Walrt des Klassenelternvertreters (offen oder geheim)

6. Stimmen auszählen, Kandidaten mit den meisten Stimmen feststellen, ihn
fragen, ob er die Wahl annimmt, und zur Wahl beglückwünschen

7. Wiederholung von Pkt. 4-6 für das Amt des stellv. Klassenelternvedreters

8. Wahlergebnis schriftlich festhalten, dem Klassenlehrer übergeben

Wann? lnnerhalb der ersten 6 Wochen des Schuliahrs
Wer darf wählen? Jedes anwesende Elternteil mit Sorgerecht mit 1 Stimme, egal

wie viele Kinder es in der Klasse hat; Stimmrechtsübertragung
ist nicht möolich.

Wer darf gewählt
werden?

Jedes anwesende Elternteil mit Sorgerecht, außer:
. Elternteil, das schon EV einer anderen Klasse dieser Schule ist
. Schulleiter, Stv. SL, Lehrkräfte, die an der Schule unterrichten;
. Ehegatten der SL und der Lehrer, die die Klasse unterrichten;
o Beamte der Schulaufsichtbehörden und Ehegatten der für die

Fach- und Dienstaufsicht zuständigen Beamten;
o Gesetzliche Vertreter der Schulträgers + Stellv. und die beim

Schulträger für die Schulverwaltung zuständigen leitenden
Beamten

Wahlvorbereitung Auf der Einladung zum Klassenpflegschaftsabend den TOP
,,Wahlen" nennen, Stimmzettel + Sammelgefäß vorbereiten

Wer führt die
Wahl durch?

Der noch amtierende EV bereitet die Wahl vor. Er führt sie durch,
sofern er nicht selbst kandidiert. Kandidiert er wieder, bestimmt er
einen Wahlleiter (dieser darf nicht selbst kandidieren, aber
abstimmen, wenn er zu den stimmberechtigten Eltern der Klasse
gehöfi). Wahleiter kann auch der Klassenlehrer sein, er muss
den Raum nicht verlassen.
In neu gebildeten Klassen leitet der EB-Vorsitzende (oder eine
von ihm beauftragte Person oder hilfsweise der Klassenlehrer)
die Wahl.
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